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tänden auch durch eine Leſung erſetzt werden kann, wie ES In
manchen Provinzialſynoden vorgeſehen

Damit oll den Predigten bei Abendandachten und eſon
deren nlaſſen wie Novenen, Faſten und Adventzeit, Triduen, Miſ
ſionen ni werden, eil 10 ſie allein imſtande ſind,
Vertiefung und Erweiterung der Erkenntnis und Anwendung der
Religionswahrheiten auf den ganzen Umfang des praktiſchen Lebens

erreichen und eil ſie m der ege einen größeren Konkurs der
Gläubigen mit ſich bringen als die eier der ſonntäglichen

So ird der Uchariſtiſche Heiland, der m unſeren Tagen ſich
immer mehr als den Jugendborn der alternden enſ

El
bart und in den verſchiedenſten Veranſtaltungen des gläubige Volke  8
und m den Anordnungen ſeines Statthalters den lebensmüden
Nationen ſich als erjenige nähert, welcher „Unſere 00  Agend
neut“ und mit ihren Freuden wiederkehren läßt, auch dadurch enne
beſonders unſerer Generation zugewandte Liebe zeigen, daß de
Prieſters Mund enne Herzwunde ru und von ſeinem Iim
2.0  ode brechenden Herzen Aus der Welt die Lebenshoffnung und
Lebensfreude verkünden läßt

Das neub öſterreichiſche Wehrgeſetz
Von Jo

ſef aska, Zivi  Arrer in Thereſienſtadt (Böhme .

Durch das Geſetz vom 331  li 1912, G.⸗Bl. Nr. 128, iſt mn
unſerer Monarchie Eem neu Wehrgeſetz eingeführt und das alte
vom Jahre 1868, 1e die emſelben gehörige Novelle von 1882
und das Geſetz vom II 1889— aufgehoben worden Der Gegenſtand
iſt für den Klerus von der größten edeutung, da ihn bei der
Matrikenführung, Verehelichung der Wehr  igen angier und
auch CEue Beſtimmungen ber die Dienſtpflicht der rieſter enthält;
außerdem bleibt der Prieſter ande, beſonders m entlegenen
egenden, der einzige Berater der Parteien In den Militärſachen
und ES bleibt Qher ſeine Pflicht, ſich rechtzeitig ber dieſe
Beſtimmungen orientieren, wenn EL nicht zuſchauen will, wie
die Angehörigen ſeiner Pfarrgemeinde un anderen, oft religions-—
feindlichen Kreiſen, Vereinen, Organiſationen at und Uchen

Um den Inhalt dieſes Geſetzes En Prieſtern zugäng
licher machen, werden wir zuerſt die wichtigſten éeuen E

Lieber nichts, al eine regelmäßige „Vorleſung“! Selbſt der
„Leſer“ Ur Nur erreichen, daß die Vᷓ

*

cute mach dem Evangelium
mehr Erfolg erzielen als der geſchulteſte 77 —

Le

ſer

0 Von Notfällen und Aus
Un. der „Leſung“ 3Um Gottesdienſt kämen Der einfachſte rediger ird

nahmen wollen wir allerdings nicht Asſelbe behaupten
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des Wehrgeſetzes Im allgemeinen erwähnen und Eden Unterſchied wiſchen dem alten und neuen Wehrgeſetze in den
wichtigſten Punkten hervorheben Wenn wir dabei auch von SachenErwähnung machen, E  E direkt mit der Seelſorge nicht zuſammenhängen, ˙ geſchie dies aus dem Grunde, Dei wir der Anſicht ſind,daß gerade der rieſter intereſſante Details und Begründungen eines
neuen Geſetzes immer brauchen kann, 10 ogar kennen ſoll, einehöhere ſoziale Sendung dokumentieren.

Nach dieſem allgemeinen Elle werden wir uns dann mit den
Beſtimmungen des neuen Wehrgeſetzes. ber die Matrikenführung,dann ber die Verehelichung der Wehrpflichtigen und zuletzt mit der
Dienſtpflicht des geiſtlichen Standes beſchäftigen

agt „Die Wehrpflicht iſt eine allgemeine und muß von
jedem Staatsbürger erſönli nach den Beſtimmungen dieſes Ge
Etzes erfüllt werden; ſi umfaßt die Stellungspflicht, die Dienſt⸗Pflicht und die Landſturmpflicht. me Vertretung mn der Erfüllungder Wé  icht iſt unzuläſſig.“

Die bewaffnete 0 glieder ſich mn die gemeinſame ehrmacht, dann In die Landwehr und mn den an  Im
Die gemeinſame Wehrmacht umfaßt das gemeinſame Heer und

die Kriegsmarine.
Es muß nach dem neuen Wehrgeſetze hervorgehoben werden,daß die Landwehr einen dem gemeinſamen Cere vollkommen

gleichwertigen Eil der bewaffneten Macht bildet
Die en Wehrvorſchriften nannten den Miniſter Im ungariſchenGeſetzartikel „Gemeinſamer Kriegsminiſter“, Im öſterreichiſchenWehrgeſetz „Reichskriegsminiſter“; das CEUUE Wehrgeſetz hat eine

einheitliche Nomenklatur herbeigeführt, nämlich kurz 7  iegminiſter.“
Was bringt das Wehrgeſetz der Bevölkerung? Entſchiedeneine Erleichterung der Dienſtpflicht, wie ſie mit wachſender 265

nten⸗ſivität von weiteſten Kreiſen der Bevölkerung gewünſcht Urde

EN In dieſem Punkte Oll und muß der Klerus den 60  nhalt des
Neuen Wehrgeſetzes kennen, Im patriotiſchen Sinne aufklärend
3u wir

Mit anderen orten „Was iſt die zweijährige Dienſtpflicht?ſt ſie allgemein durchgeführt?“
Hier ſſen wir das 6 ſprechen laſſen, welches Im agt

menẽe Dienſtpflicht dauert
„Die regelmäßige (das iſt nicht trafweiſe oder freiwillig übernom⸗

Im gemeinſamen Heere
um allgemeinen zwei AY  ahre Im Präſenzdienſt und zehn Jahrem der Reſerve;
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bei der Kavallerie und reitenden Artillerie drei Jahre MI
Präſenzdienſt und ſieben 265  ahre mn der Reſerve.

Die Kriegsmarine hat vier Jahre Präſenzdienſt, fünf Jahre
Reſerve, drei Jahre Ce

Von praktiſcher Bedeutung iſt auch die 137½ auf die rage
„Wer kann Im gemeinſamen Lere oder m der Kriegsmarine dienen 2*

Die Wehrvorſchriften agen im 7 Für den Eintritt mn
das gemeinſame Heer oder In die Kriegsmarine gehört:

die öſterreichiſche oder ungariſche Staatsbürgerſchaft, oder die
bosniſch⸗herzegowiniſche Landesangehörigkeit;
die nötige geiſtige und körperliche Eignung;

0 em C von wenigſtens vollen 17 Jahren.“
In der Landwehr dasſelbe, jedoch ⁰l die öſterreichiſche Staats

bürgerſchaft
Die Stellungspflicht.

16 des Wehrgeſetzes ſagt 4. Die Stellungspflicht be
In der Verpflichtung, behufs Entſcheidung ber die Wehrfähig

keit vor den nach dieſem Geſetze berufenen H  ng oder Cber
prüfungskommiſſionen 3 erſcheinen. Kann ein Gebrechen auf dem
Stellungsplatze nicht hinreichend beurteilt werden, iſt die Abgabe
des betreffenden Stellungspflichtigen mn Eem Militärſpital zuläſſig;
wird ein Gebrechen als längſtens innerhalb vier onaten und ohne
chirurgiſche Operation heilbar erkannt, 0 kann der Stellungspflichtige
In emn Zivilſpital abgegeben werden.“

(Das Geſetz hat den Ausdruck „Militärſpital“ gewählt, eil dar
unter owohl die Anſtalten des geémeinſamen Heeres als auch jene
der an  Chr 3u verſtehen ind.)

Die und 38, Abſatz 2 (über die Stellungspflicht) lauten IM
Wehrgeſetze wie 0 „Das ſtellungspflichtige EL beginnt

mit Jänner des Kalenderjahres, In dem der Wehrpflichtige das
2 Lebensjahr vollſtreckt, und ende mit dem 31 ezember jene

das Lebensjahr vollſtreckt.Jahres, m dem
Die n demſelben Kalenderjahre geborenen Stellungspflichtigen

bilden eine Altersklaſſe, die nach dem Geburtsjahre der Stellungs⸗
pflichtigen als 1., und Altersklaſſe bezeichnet ird

Zur ellung gelangen ährlich drei Altersklaſſen.“
In demfen Paragraphen El E8 unter „Die Gemeinde—

vorſteher ud Matrikelführer —2ind für die Richtigkeit der von Hhnen
abverlangten Behelfe den Stellungsliſten verantwortlch und Aben
bei den zur Vorbereitung und Durchführung der Stellung und den
übrigen zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen Amtshand⸗
lungen mitzuwirken. Erſtere (d die Gemeindevorſteher) haften
auch für die Identität der Vorgeführten. Die Durchführungsvor⸗
chrift Teil, 47 Sub ſagt: „Die ——— iſt Sache der Ge
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meindevorſteher, die für die Identität der Vorgeführten haften und
während der Vorführung der Stellungspflichtigen anweſen. 3 Eeinaben.

Dieſer un des néeuen Geſetzes enthält eigentlich den bis
herigen 36, deſſen Anordnung den Bedürfniſſen der Verwaltungud den praktiſchen Verhältniſſen entſprechend richtiggeſtellt Ulde

Für die praktiſche Seelſorge müſſen die Prieſter nachſtehendeBeſtimmungen In der Angelegenheit des Präſenzdienſtaufſchubeskennen. 16 der Durchführungsvorſchrift agt Sub „Rekruten,die In der Vorbereitung einem beſtimmten Lebensberuf oder in
der rlernung einer un oder eines (Cwerbe begriffen ſind und
durch eine Unterbrechung bedeutenden Nachteil erleiden würden,oder die beſonders berückſichtigungswürdige Verhältniſſe nachweiſen, kann vorbehaltlich ihrer Einberufung Iim einer
Mobiliſierung (Ergänzung auf den Kriegsſtand) Eein Aufſchubdes Präſenzdienſtantrittes bis Oktober des 55  ahresin dem der Betreffende das Lebensjahr vollendet, Tteilt werden.“

Es genügt, auf dieſen Paſſus der Vorſchriften ber den Aufſchubdes Präſenzdienſtes aufmerkſam 3 machen; Imm m der arrgemeinde Ein ſolcher Fall vor, braucht der Seelſorger Im Intereſſeder Partei ſich NuL bei der Bezirkshauptmannſchaft oder dem
Ergänzungsbezirkskommando ber weitere Schritte anzu  ·fragen

Dagegen müſſen wir aber auf folgenden Paſſus des
Wehrgeſetzes die Seelſorger beſonders aufmerkſam machen. Die
Ueberſchrift lautet „Verpflichtung nur zweijährigemPräſenzdienſte Im gemeinſamen Cere oder In der Landwehr.“2 Jene ſei C8 freiwillig, ſei ES Iim Wege der Qu. oder
gerechtfertigten Nachſtellung aſſentierten Rekruten des gemein⸗ſamen Heeres oder der Landwehr, die Aam Tage thre freiwilligenEintrittes, beziehungsweiſe bis ſpäteſtens Oktober desjenigenJahres, Iun dem ſie das 21 Lebensjahr vollenden,ſechs Klaſſen einer ſtaatlichen oder mit dem 2 der Oeffent⸗ichkeit ausgeſtatteten nichtſtaatlichen Mittelſchule Im EngerenSinne (Gymnaſium, Realſchule) oder

eine ſtaatliche oder mit dem der Oeffentlichkeit Aus
geſtattete nichtſtaatliche Schule, die für einen gewerblichen,künſtleriſchen, techniſchen kaufmänniſchen, and oder brwirtſchaftlichen, berg oder hüttenmänniſchen Berufzweig eine
abgeſchloſſene Bildung vermittelt,

mit Erfolg abſolviert aben, können 3 einem ritten Präſenz⸗dienſtjahre —(8 nicht verpflichtet werden
Der Anſpruch auf die Zuerkennung dieſes zweijährigen Präſenz⸗tenſtes iſt ſpäteſtens beim freiwilligen Eintritt, beziehungsweiſe bei

der jeweiligen Stellung anzumelden; wer die Anmeldung unterläßt,CETwir den Anſpruch
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Die Schulen 8Sub und eſtimm der iniſter für Landes
verteidigung Im Einverſtändnis mit dem Miniſter für Kultus und
Unterricht.

ieſe Beſtimmung des Wehrgeſetzes enthält entſchieden
eine große Wohltat für die reiten Schichten der Bevölterung. Die
Aufgabe des Klerus ird C8 ſein, m den Organiſationen, katholiſchen
Vereinen, mn der Preſſe uſwé auf dieſe Begünſtigung des neueEn ehr
eſetzes aufmerkſam 3 machen Zu dieſem E  E zitieren wir hier
die „Detailerläuterungen und Begründungen“ des Motivenberichtes
zur Regierungsvorlage Nr 29 der Beilagen 3 den ſtenographiſchen
Protokollen des Abgeordnetenhauſes, XXX Seſſion 1911, wo Ee8
El Die Beſtimmungen dieſes Paragra  en entſpringen der
ſicht, den edürfniſſen des landwirtſchaftlichen und gewerblichen
Mittelſtandes entgegenzukommen und Im Intereſſe dieſer
kerungskreiſe auch den Abſolventen gewiſſer, für das praktiſche Leben
vorbereitender niederen Lehranſtalten einen Vorteil un der Erfüllung
der Dienſtpflicht 3 ſichern Es handelt ſich hier niedere achſ
gewerblicher, kommerzieller und landwirtſchaftlicher Richtung, denen
chon bisher das Einjährig⸗Freiwilligenrecht nicht zukam, und denen
dieſe Begünſtigung auch künftighin nicht zuerkannt werden kann,
Cil dies die militäriſchen Intereſſen beeinfluſſen, die Ergänzung
des Unteroffizierskorps geradezu Ur Unmöglichkeit machen und die
Laſt des normalen Militärdienſtes faſt ausſ

ießlich auf jene Schichten
überwälzen würde, denen ihre Verhältniſſe die Frequentierung elbſt
dieſer Schulen nicht geſtatten. Als achſchulen kommen ins  5
beſondere In Betracht: zweiklaſſige Handelsſchulen, Werkmeiſter⸗
ſchulen, Bauhandwerkerſchulen, Meiſterſchulen, Acterbau⸗, Obſt
und Weinbauſchulen, endlich niedere forſtliche Lehranſtalten. Der
Motivenbericht ſagt weiter, wie dieſe Schulen von größter Bedeutung
für das öffentliche en ſind und betont, daß das CUe Wehrgeſetz
beſtrebt ſei, durch Zuſicherung eines NUL zweijährigen Präſenz
dienſtes für die Abſolventen dieſer Schulen den Beſuch derſelben

eben
Das Recht des zweijährigen Präſenzdienſtes ird neben dieſen

achſchu Im 20 SU a) auch den Studierenden zuerkannt, welche
ſechs Klaſſen einer Mittelſchule abſolviert aben; hier ſind diejenigen
gemeint, die ich mn den Studien verſpäte haben oder dieſelben vor
deren vollſtändigem Abſchluß aufzugeben gezwungen Im
Intereſſe ſolcher Studenten müſſen wir Prieſter, die beſonders In
den Induſtriegegenden wirken, auf folgende ſehr intereſſante Be
ſtimmungen des Wehrgeſe aufmerkſam machen Kommt
em Student mit ſechs Klaſſen der Mittelſchule zur ellung, hat
das Recht des NUL zweijährigen Präſenzdienſtes. Dieſes Recht hat
durch das CEUE W'ĩ

D

ehrgeſetz auch In dem 0  E zugeſichert,
ſich freiwillig meldet Es iſt alſo zugunſten dieſer freiwillig Ein
(Ctenden eine Ausnahme von dem rundgeſetze des 19 ſtatuiert,
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daß freiwillig Eintretende eigentlich Enmem dreijährigen Präſenz
dienſt ver  1  E ſind Da der freiwillige Eintritt Iit 17 Jahren
erfolgen kann ⁰ iſt ES ungen Leuten die ſich freiwillig aſſentieren
laſſen ermöglicht ET von 19 Jahren ihren Präſenzdienſt eéreits
hinter ſich aben Dieſes Zugeſtändnis dürfte insbeſondere Unſeren
Exportkreiſen zugute kommen deren pezifiſche Intereſſen Cs
erfordern, daß der Nachwuchs dieſer Brancheſich IM jugendlichen,
unternehmungsluſtigen und akkomodationsfähigen Alter 1 das Aus
M. begeben könne.

Im Wege der Stellung Aſſentierten gegenüber verzichtet die
Militärverwaltung durch die Garantie emes NUUTL zweijährigen Pra
ſenzdienſtes auf das Recht threr Einteilung zur Kavallerie und reitenden
Artillerie owie auf ihre Rückbehaltung Enmem ritten Präſenz
dienſtjahr Aaus dem Titel des 8, lit

Die Sache verhält ich wie bg Nach dem 88 lit hat nam
lich die Heeresverwaltung da Recht nach zweijähriger Dienſtzeit
olche Soldaten U. (tteren Dienſte verhalten E  E ſich 3u

Unteroffizieren beſonders Elgnen Dieſes ware aber bei den Abſol
venten der höheren Klaſſen Mittelſchule vermoge threr Intelli

beſonders der Fall und ES bedeutet die geſetzliche Gewähr
Emer bloß zweijährigen Präſenzdienſtzeit gerade für dieſe Ene äußerſt
wertvolle Errungenſchaft

Matrikenführung und das eue Wehrgeſetz
Bei Verzeichnung der Wehr  igen durch die Matrikenführer

war die Verordnung des Miniſteriums für Landesverteidigung vom
15 April 1889 Bl Nr bisher maßgebend nd Dm werden
IM Vergleiche mit dieſer Verordnung nuL das hervorheben was das
Wehrge Etz vom Uli 1912 neu einführt oder Qbander

Wichtig der erſten Reihe iſt AI „Die wechſelſeitige
Amtskorréſpondenz der Gemeindevorſteher und Matrikelführer
Ehr nd Landſturmangelegenheiten genießt den Reichsrate
vertretenen Königreichen und Ländern die Portofreiheit.“

Die älteren Seelſorger werden ich gut TIinnern können wie oft
verſchiedene Vereine Konferenzen uſw IM Wege der hochwürdigen
Ordinariate und auch direkt péetitioniert haben die Portofreiheit

dieſer Sache erlangen Die Petitionen heben nich nbe
rückſichtigt onnten aber erſt legislatoriſch zum lelé führen Die
Regierungsvorlage ſagt auch dieſem Punkte „Das Zugeſtändnis
dieſer Portobefreiung entſpricht EMmem zahlreichen Petitionen der
beteiligten Kreiſe 3zUm Ausdrucke gelangten Wunſche deſſen Erfüllung

adminiſtrativen Wege aber angeſichts der Beſtimmungen des
Geltung ſtehenden Portofreiheitsgeſetzes bisher verſagt werden
mußte 7„
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16, agt „Die Gemeindevorſteher und Matrikelführer ind
für die Richtigkeit der von üihnen abverlangten Behelfe den Stel
lungsliſten verantwortlich.7

Zum Wehrgeſetz erſchien die Durchführungsverordnung
des Miniſteriums für Landesverteidigung vom Uli 1912

Bl 153 ort finden wir IM § 24 wie die Verzeichnung
der Wehr  ichtigen durch die Matrikelführer vorgenommen werden
oll Wenn wir dieſen Text mit dem 15 der Verordnung vom
15 April 1889 ber denſelben Gegenſtand vergleichen finden Wir
daß der Anfang der elbe iſt und Geſetze olgende Worte
neu erſcheinen I (zu verfaſſen), und bis Ende Oktober jedes
Jahres die Gemeindevorſteher 3u übergeben und zwar ene nach
Uſter die Gemeindevorſteher des Gehurtsortes ene nach
Muſter II die Gemeindevorſteher des Sterbeorte 77

Dieſe eiſung war gewöhnlich dem Amtsblatte der politiſchen
Behörde enthalten und die Aufnahme derſelben die Verordnung
entſpri ent chieden den Bedürfniſſen der Verwaltung und den
praktiſchen Verhältni da jede Behörde rechtzeitig der anderen
die Druckſorten und Verzeichniſſe vorzulegen beſtrebt ſEein Ird

Die Punkte nd lauten ⁰ wie der Verordnung
vom 60  *  ahre 1889 und betreffen (sub die Auszüge Muſter —II das iſt
der ander geborenen und der Gemeinde des Pfarramtes ver
ſtorbenen Knaben eder Seelſorger könnte erzählen wie zeitraubend
und ſchwierig die Ausfüllung dieſer Tabelle Muſter II ſt da man

zirka 18 Jahrgänge des Sterbebuches durchblättern und da noch
aufmerken muß Zur Erleichterung dieſer Arbeit iſt olgende Praxis
3 empfehlen

en den größeren Pfarreien: Der Seelſorger erſuche
bei der politiſchen Behörde Am bis 40 Bogen der Druckſorte⸗
Muſter II  „ ſie zuſammen und chreibe auf die Erſte Seite gro
1892 und laſſe (je nach der Größe der Arret Enne oder mehrere
Seiten für dieſen Jahrgang 1892 leer dann OImm wieder En
oder Ene Ctte mit der Ueberſchrift 1893 und weiter bis 3zum
Jahre 1913 Dann nimmt Ian die Sterbematrik und ſucht den
letzten Jahren hier geſtorbene ander geborene Knaben und
rãg ſie Emn- für lemal dieſe CuE agen wiwr „Sterbematrik
Muſter II 77 Enn und zwar nach der Zeit threr Geburt die Etreffen
den Jahrgänge

Stirbt Emn nabe oder Emn 65  üngling, der ander eboren iſt
ird er bei der Immatrikulierung des Sterbefalle auch leſe

atrik Er II und zwar nach dem Geburtsjahrgange eingetragen
eingerichteten Sterbematrik „Muſter hat man dann

alle wanzig Jahrgänge IMmmer OMm.  2 fertig
V den kleineren Pfarreien braucht man olche Ma

triken nicht Der Seelſorger geht die Sterbematrik der letzten wanzig
55„Theol ＋O. Quartal  ri 1913
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Jahre durch und findet er Emen Sterbefall eimes ander Geborenen
wiſchen bis Jahren chreibt rot oder blau Rande der
Matrik die Jahreszahl der Geburt was die Zuſammenſtellung nd
auch die Reviſion und Ergänzung des Muſters —I leicht
macht

Die alte Verordnung 21 betreffs Zurückſtellung der Ver
zeichniſſe zur Ergänzung bleibt Ufrecht und kommt 25
emſelben Wortlaute vor

Die Militärſeelſorger Aben andere Druckſorten nd zwar Muſter
III und und egen teſelben dem litärterritorial Kommando
bis 15 Uli vor welches die Grundbuchsblätter der (ter der ver
zeichneten Knaben einho Ies geſchieht 3zum 2 der Kon
ſtatierung der Heimatszuſtändigkeit des Vaters

Das Militärterritorial Kommando ſtellt dann Aus dieſen Aus
nach demſelben Muſter Eue zuſammen und zwar abgeſondert

nach den Ergänzungsbezirken Das Militär Paſtoralblatt W
15 ezember 1912 55 ſagt gGrüber „Die Muſter ſind IM all

nicht geänder worden
Noch M Enmer Richtung Ird der Matrikenführer M Militär

ſachen oft Anſpruch nämlich durch Zuſammenſtellung
von Familienauskunftsbogen ſei EeS 3Zum 2 Emnmer Reklamation
oder zur Erlangung des Einjährigenrechtes — der Intention
des Wehrgeſetzes leg EeS der Bevölkerung tunlichſt entgegen
zukommen und ˙ Ird der Seelſorger Auskünfte wohl Ietz
öfters als früher chreiben und erfaſſen müſſen Die Durchführungs
verordnung des Miniſteriums für Landesverteidigung vom Uli
1912 Bl W 153 bringt Wie ES beim Uttar mmMer uſuell
iſt IM Anhange noch Muſter und ſagt „Von den Beilagen und
Muſtern werden Iene verlautbar deren Kenntnis für die eEhr⸗
pflichtigen die Gemeinden und Matrikenführer zunächſt von Be
deutung

Es ſEei uns hier dieſem Gegenſtande die rage geſtattet War
m ollten dieſe Auskünfte da Wir ſie alle für die Militärbehörden
ausfertigen nicht der ganzen Monarchie gleichförmig eln Warum
nehmen manche von unſeren Druckereien für olche wichtige eilagen
größeres Papierformat als das gewöhnliche? ſt EeS notwendig,
daß bei en Konvolut das alle möglichen Kanzleien paſſieren
muß, gerade unſere Beilage ich durch zerriſſene Ränder bemerkbar
machen muß? Lieher recht gu Papier aber emſelben Format
wie bei anderen ehörden Die Durchführungsvorſchrift bringt neben
den Muſtern auch praktiſche Anmerkungen und 0 erfahren wir ganz
7 wie ſich die ehörden olche Auskünfte vorſtellen und von den.
Pfarrämtern Eerwarten
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Auskünfte
Aus den Tauf (Geburts⸗), rauungs⸗ und Sterbe-Matrikeln ber
die Familie des N., Haus Nr un der Ortſchaft

Gemeinde Bezirk

Julvbu gulvulse (A4dadurh der
Jangech uarsrine aabius Iaggsusgos Susggel Gungaguuzund

Vor

nv
Aabrua IPoipiech)

der

Tag
und
ahvS ahvlsbunnvar unh

Haasdtoch
Ta
Jun
ahvS

des
Anoblan⸗

N. 19
Für die vollſtändige Uebereinſtimmung mit den Matrikeln
Amtsſiegel. Unterſchrift des Matrikelführers.

nmerkung.
Zuerſt werden der Qter und die Utter, dann die Kinder

nach dem er, vom älteſten zum üngſten abwärts, ohne den e
klamierten wegzulaſſen, angeführt. Kein amilienmitglied darf
ausgelaſſen werden, ſelbſt dann nicht, ES außer der Familie eht
oder geſtorben wäre Bei jedem Kinde iſt beizuſetzen, ob Sohn oder
X, ob nte oder Enkelin. Sollte enn Familienmitglied nicht M.
der Familie eben, ausgewandert oder verſchollen ſein, iſt dies Iu
der Rubrik „Anmerkung“ bei Angabe des Zeitpunktes, ſeit wann E8
von der Familie abweſend iſt Iun den erſteren Fällen auch die An
gabe des Aufenthaltsortes erſichtlich 3 machen

Wenn für den Wehr  igen die Begünſtigung als einziger
nie In Anſpruch wird, ⁰ iſt die amilie m folgender
Ordnung verzeichnen:

Großvater,
Großmutter,
deren ſämtliche ohne und Töchter mit thren Gattinnen be
ziehungsweiſe Gatten,
die den Ehen dieſer Söhne und Töchter entſproſſenen nder

Die unter Bezeichneten ſind, mehreren amilien
gehörig, immer unmittelbar nach thren Eltern und zwar nach den
Beſtimmungen des Punktes aufzu

Wird die Begünſtigung für den einzigen Schwiegerſohn n
der Familienſtand des Schwiegervatersmmen,

55*
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und des Reklamierten nach den Beſtimmungen des Punktes nach
zuweiſen.

Papierformat: (d Bogenhöhe und breite em)
1de andbu der Militärgeiſtlichkeit von Bjelik.

§ 111 der Wehrvorſchrift „Dokumentierung der Geſuche
ſagt unter 30 74 .. erforderlich iſt der Familien⸗Auskunftsbogen
nach Muſter Dort, H1 die Matrikel die bezüglichen Zeitangaben
nach dem julianiſchen Kalender eingetragen werden, ind in den
luszügen dieſer Angaben 2 auch die nach dem gregorianiſchen
Kalender ſich ergebenden Zeitdaten mn Klammern beizuſetzen.

Kann der Tag der Geburt oder der Tod  I eines oder des
anderen Familienmitgliedes durch den die Auskünfte ber den
Familienſtand ausfertigenden Matrikelführer nicht angegeben werden,
weil emn oder das andere Familienmitglied m emer anderen Pfarre
geboren, bezw geſtorben iſt, ˙o müſſen Ieſe mſtände, ſofern ſie
nach den Beſtimmungen dieſer Vorſchrift entſcheidend ſind, durch
beſondere Geburts oder Totenſcheine nachgewieſen werden.“ Sub
„Die Matrikelauszüge und Zeugniſſe können wieder benützt werden,
wenn von den érufenen Ausſtellern auf emſelben der unveränderte
Fortbeſtand der Verhältniſſe beſtätigt oder die eingetretenen Ver—
änderungen angeführt werden.“

Sehr arakteriſti iſt der Paſſus der Wehrvorſchrift 114
3. 8ub III Er lautet „Anmerkun gen nämlich dem Familien⸗
Auskunftsbogen), die den Zweck verfolgen, udirekt auf die Entſcheidung
der Stellungskommiſſion wirken, Aben die Matrikelführer
unterlaſſen.“
0 Anmerlungen ind entſchieden OpPtima fide geſchehen,

ſowie überhaupt mancher Seelſorger bemüht war, bei der
mation behilflich ſein In dieſer Richtung ſſen wir hier einen
praktiſchen Wink dem CLU. geben Früher hat die Bezirks⸗
hauptmannſchaft und das Ergänzungs⸗Bezirkskommando 3u⸗
ammen ber die Geſuche der Reklamierten entſcheiden gehabt
leſe beiden Behörden Aben durch die Gendarmerie Im Tte elbſt
und bei dem Vorſteher des RPeklamierten ber die Im Geſuche 9E
ſchilderten Verhäliniſſe Erhebungen pflegen laſſen und dann ent
chieden Wie oft hat ˙ mancher Seelſorger interveniert en  Eder
bei der Bezirkshauptmannſchaft oder bei dem Ergänzungs⸗
Bezirkskommando, ohne aber eine Ahnung aben, was mm rte
ſelbſt erhoben wurde, wo er doch hätte viel leichter intervenieren
önnen etzt ird ber olche Geſuche die S ellungskommiſſion
entſcheiden; ES werden aber au E  *  *  hebungen gepflogen. Es E
daher, Im Geſuche nUL das ſchildern, was auch durch olche Erhe
bungen und Gutachten der Gendarmerie, der Vorſteher be
ſtätigt werden muß; die Kommiſſion entſcheidet nUuL auf run.
dieſes Materiales apienti Saàt!
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II.Verehelichung derjenigen, die der Stellungspflicht noch
nicht entſprochen en

Das alte Wehrgeſetz vom Jahre Das Neue Wehrgeſetz vom Jahre
188 agt 1912 ſagt

5 „Die Verehelichung vor 840 „Die Verehelichung vor
dem Eintritte In das ſtellungs⸗ dem Eintritt m das ſtellungs⸗
pflichtige Alter und vor dem Aus pflichtige Er und während der
tritte dus der dritten Altersklaſſe Dauer der Stellungspflich iſt
iſt nich geſtattet. grundſätzlich nicht geſtattet.“

Ausgenommen ſinddiejenigen,
welche bei der ellung 9E
löſcht oder in der ritten Alters
klaf nicht aſſentiert worden ſin

Die Wehrvorſchriften vom V  Fuli 1912, welche UL Durchführung
de Wehrgeſetzes erlaſſen wurden, enthalten IMm 843, Seite 221,

dem D  exte des 840 (des Geſetzes noch olgende Erklärung: „Dieſes
Verbot gilt bis 3ur vollſtändigen Erfüllung der Stellungspflicht,
demnach eventuell bis 31 Dezember des Jahres, mN dem der Stellungs⸗
pflichtige ſein Lebensjahr vollendet.“

Dieſer iſt für die Seelſorger von der größten Bedeutung,
Am 3 wiſſen, wie man die noch Stellungspflichtigen als Ehe
kandidaten behandeln oll

Wie iſt beſonders der ſſus der Wehrvorſchrift 3 verſtehen,
ES H „eventuell bis 31 ezember des AY  Ahres, mn welchem

der Stellungspflichtige ſein Lebensjahr vollendet?“
Den Grund, Crum dieſer Gegenſtand IM ꝗ840 des ehr

eſetzes T  ext Ctam (im Vergleiche Jum 50 des alten
Wehrgeſetzes), erfahren wir Qus dem Motivenberichte des Abgeord—
netenhauſes; intereſſant iſt ES aber erfahren, daß bei der Aenderung
des Textes de des neuen) Rückſicht auf die Seelſorger oder
wie ES Im Motivenberichte heißt, „auf die geiſtlichen Funktionäre“

wird, ⁰ wie Im EN Wehrgeſetze Im Der
Motivenbericht ſagt nämlich:

igen §50 Urde Ahin geändert, daß)  Der Abſatz des bisher
da  8 Eheverbot grundſätzlich bis Zur vollſtändigen Erfüllung
der Stellungspflicht, alſo für die zur Stellung nicht Erſchienenen
(d 0 oben erwähnte „eventuell“) äußerſtenfalls bis 3um vollen—
(ten Lebensjahre gausgedehnt wird, Eil der Betreffende bis
dahin noch Zum Präſenzdienſt herangezogen werden kann.

Die Im 50 des alten) Geſetzes ausgeſprochene Einſchränkung
des Crbote auf die drei ſtellungspflichtigen Altersklaſſen erfolgte
ſeinerzeit deshalb, M den geiſtlichen Funktionären die Feſt
ellung erleichtern, V m (inem ontreéten Falle die Ver

erlaubt ſei oder nicht Seither iſt jedoch Vorſorge 9E
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troffen worden, daß ſich jeder, der ſeiner Stellungspflicht endgültigentſprochen hat, hierüber mit einem Dolumente auszuweiſen
vermag. Hiedurch iſt der Grund der erwähnten Einſchränkungentfallen.“

Für die raktiſche Seelſorge iſt die Frage wichtig, was für em
Dotument hier emeint iſt, das lan von dem Ehekandidaten als
Beweis verlangen kann, daß der Stellungspflicht endgültig ent
rochen hat

Der Motivenbericht meint hier den 8%5, un der ehrvorſchriften, Teil, welcher lautet
77  eber das Ergebnis der ärztlichen Unterſuchung bei der Stellungnd ber den hierüber gefaßten Beſchluß der Stellungskommiſſiondarf einn Zeugnis oder eine Abſchrift der Stellungsliſte die Parteinicht erfolgt werden; auch ſollen Meinungsverſchiedenheiten der

Kommiſſionsmitglieder nicht 3ul Kenntnis der Stellungspflichtigengelangen; das diesbezügliche Verfahren iſt dementſprechend regeln.Dagegen unterliegt ES keinem Anſtande, denjenigen, welche ihrerStellungspflicht vollkommen genügt haben, ber ihr Anſuchen 3beſtätigen, daß ihrer Verehelichung vom Standpunkte des ehreſetzes kein Hindernis uim Wege teht.“
In manchen Diözeſen hat man von dieſer Verordnung ereits

Uher Gebrauch gemacht So leſen wir Im Wiener „Diözeſanblatt“W 11 cd. 1883 „Das Miniſterium für Landesverteidigunghat mit TId vom April 1883, 1861, eröffnet, daß 3zul Aus
fertigung der Beſtätigungen daß eine Verehelichung rück
ichtlich der Wehrpflicht kein Anſtand obwalte', vorzugsweiſe die
politiſche Behörde des Heimatsbezirkes des Ehewerbers, beziehungs—Elſe die evidenzzuſtändige politiſche Bezirksbehörde desſelben be
rufen 7.

In der neueſten Zeit verweiſt auf dieſen Gegenſtand da „Drdinariatsblatt der Leitmeritzer Diözeſe“, 1904, 3  * mit folgendenWorten: 7  8 Omm nicht ſelten vor, daß Een Bräutigam, der oder
mehr N  ahre 30 nicht nachweiſen kann, daß der Wehrpflichtgenügt habe Wenn em ſolcher Bräutigam CT einen UrlaubspaOls Reſervemann, noch eine ſogenannte Taxenquittung vorweiſenkann, ˙ iſt das Seelſorgeamt ver  1  E, bei der Bezirks⸗hauptmannſchaft achfrage halten Die Zuflauten: „Karl eger, eboren chrift kann etwa

MN
heimatszuſtändig nach kann nicht nachweiſen, daß
er ſeiner Stellungspflicht nachgekommen ſei me löbliche Be
zirkshauptmannſchaft ird erſucht, mitteilen. wollen, ob vom
Standpunkte des Wehrgeſetzes die vorhabende Verehelichungdesſelben kein Hindernis bwalte

Nach der Mitteilung der Statthalterei vom Jänner 1904,8925 Al 1903, werden die politiſchen Behörden ohne Beanſpruchung



845

eines Stempels Auskünfte erteilen. Im Weigerungsfalle wäre die
hierortige Intervention m Anſpruch nehmen.“

E braucht nicht betont werden, daß das Arram nicht ehr
„Verpflichteh jſ ＋ leſe achfrage 3u halten als vielmehr berechtigt, den
Beweis von der Partei verlangen, was beſonders un großen eel
ſorgeſtationen, Ie auch bei ſolchen arteien, bei welchen jede
Entgegenkommen des Prieſters mehr chadet, als nützt, (TU
i  igen ſein wird

Praktiſch werden als Beweismittel der abgeleiſteten Stellungs⸗
pflicht olgende btumente empfohlen Abſchied; Militär und
Lan  ehrpaß; Militärtax⸗Bemeſſungserkenntnis NI „Quittung“

da der Prieſter weder die Pflicht noch die Exekutive hat, die Be
zahlung der Taxe 3 urgieren); Beſtätigung der Bezirks
hauptmonnſchaft, wie oben erwähnt Dieſe kann unter Umſtänden
au durch eine ämtliche Beſcheinigung des zuſtändigen Gemeinde⸗
amte erſetzt werden, da dann das (Cmeindeam— die weitere Ver
antwortung ämtlich übernimmt.

Ausnahmsweiſe Ehebewilligung. CT eine chreibt
zUum des Geſetzes die Durchführungsvorſchrift Im wie lg
„Bei rückſichtswürdigen Umſtänden kann die Ehebewilligung
vom Miniſter für Landesverteidigung Tteilt werden, der auch
mächtig iſt, ſofern beſondere Verhältniſſe ES rheiſchen, eine Ein
ſchränkung des Eheverbotes durch Verordnung verfügen.“

Als beſondere Verhältniſſe, Cl EeS ſich ebenſowohl Aum be
ſtimmte Gebiete al auch Un gewiſſe Bevölkerungsſchichten handeln
kann, Immen insbeſondere ſolche ozialer und volkswirtſchaftlicher
Natur In Betracht Den Landesſtellen obliegt Es, bezügliche, be
gründete Anträge ſtellen; hiebei ſind die ender militäriſchen
Ergänzungsbehörden weiter nd erſter Inſtanz anzuſchließen. Im
Motivenberichte finden wir 3u dieſem Gegenſtande noch folgenden
Paſſus „Nachdem die Verehelichung vor erfüllter Stellungspflicht
den militäriſchen Intereſſen und für ſich widerſtreitet, kann elbſt
verſtändlich Aus der Tatſache der Verehelichung ein Anſpruch auf
eine Begünſtigung un der Erfüllung der Wehrpflicht N abgeleitet
werden.“ tes iſt nach dem geltenden §50 auch jetzt ſchon Rechtens.

In dem Geſetze kommt dieſer Gedanke 3zUum TU mit den
orten „In keinem begründet die Verehelichung eine Be
günſtigung In der Erfüllung der Wehrpflicht.“

Strafe bei unerlaubter Verehelichung).
7³½ Wer ſich das un den §88 40 und 52 ausgeſprochene

Verbot verehelicht, ird Uebertretung mit Geldſtrafe bis
600 E

W  eLr Abſchluſſe einer verbotenen Ehe mitwirkt,
unterliegt derſelben Geldſtrafe und zwar, 0 ImM ffentlichen
Dienſte teht, Unbeſchadet ſeiner Behandlung nach den Dienſtvor⸗
chriften
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Unterſteht der I  (Ater der Militärſtrafgerichtsbarkeit, ſo ird er
nach den militäriſchen Strafgeſetzen ud Disziplinarvorſchriften be
handelt Im alten Wehrgeſetze IM §19, Wehrvorſchriften, U..
Verehelichung derjenigen, die der Stellungspflicht be

rei entſprochen haben.
Das Neue Wehrgeſetz behandelt dieſes Thema Im 52, das alte

IM 61 Wir werden den T  ext des éEuen Wehrgeſetzes hier zitierenund die abweichenden Stellen Aus dem alten Wehrgeſetze Niit QIn.
führen, damit der D  ext un den Hilfsbüchern der Pfarrkanzleien ⁰
ergänzt werden kann. Das CEUuE Eſe ſagt Im 52 „Ohne militär—
behördliche Bewilligung dürfen ſich nicht verehelichen:
) Die ktiven Perſonen der gemeinſamen Wehrmacht und der

Landwehr früher textiert: des Heeres (Kriegsmarine) und der
Landwehr);
die uneingereihten Rekruten (im früheren Geſetze: des Heeres[Kriegsmarine! und der Landwehr);

C) die auernd beurlaubten Präſenzdienſtpflichtigen (früher Linien⸗
lenſtpflichtigen) mit Ausnahme jener, die ſich m den letztendrei Monaten ihrer Präſenzdienſtpflicht befinden;
die mit der Vormerkung für Lokaldienſte mn den Ruheſtand ver
ſetzten Offiziere;
die In der Lokoverſorgung eines Militärinvalidenhauſes unter—
gebrachten Perſonen der gemeinſamen Chrma nd der
QN.  Chr.
Die uneingereihten Erſatzreſerviſten, dann alle hier nicht be

zeichneten Perſonen der gemeinſamen Wehrmacht und der Landwehreinſchließlich der nichtaktiven Erſatzreſerviſten edürfen zulVerehelichung einer militärbehördlichen Bewilligung.“ In dem
Texte des alten Wehrgeſetzes Qren bei dem un U00 folgendeWorte angeführt: (und mit Ausnahme) „jener, welcher auf 1un
des 3  V 2, oder aber QAus Familienrückſichten beurlaubt ſind (5 34,vorletzter Abſatz )

Im neéuen Geſetze erſcheinen dieſe Drte U mehr aufgeführt,da nicht mehr vorkommen werden.
Zu dem 52 des Wehrgeſetze (d Eheverbot der unein—

gereihten Relruten) enthält die Durchführungsvorſchrift, Teil,125, folgende detaillierte Beſtimmung:
Die uneingereihten Rekruten dürfen ich ohne militär—

behördliche Bewilligung nicht verehelichen (8 52, 5 ZurErteilung der Bewilligung ind die zuſtändigen Ergänzungsbezirks—kommandos berechtigt. Die Bewilligung iſt nuL bei beſonders rück
ſichtswürdigen Umſtänden und ausnahmsweiſe erteilen; ſie be
gründe keine Begünſtigung u der Erfüllung der Dienſtpflicht.
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Die ſuche ind Im Wege der zuſtändigen politiſchen Bezirks
behörde einzubringen und EeS mn ihnen olgende Dokumente bei
zuſchließen

der Taufſchein des Bräutige ms;
der Taufſchein der raut;

C) beim Minderjährigen die Ehebewilligung;
das Sittenzeugnis der raut;

0) Totenſcheine (falls verwitwet);
Ausweis über das Vermögen der Braut
Wird die Bewilligung verweigert, iſt die Berufung in vierzehn

Tagen Oan das Territorialkommando zuläſſig.
Die uneingeteilten Erſatzreſerviſten bedürfen zul Ehe

keiner militärbehördlichen Bewilligung.
III

Das eue Wehrgeſetz und die Geiſtlichkeit.
Wenn man den 31 des en Wehrgeſetze mit dem des

vergleicht, findet man, daß der EUuE T  ext ber dieſen egen
An von dem en exte vielen Stellen abweicht, 10 ogar manche
ganz CEUUE und für den KHlerus ſehr wichtige Beſtimmungen enthält

Um dem Geiſtlichen Gelegenheit bieten, den 31 des alten
Wehrgeſetzes, wie 0  L  6 mn en Hilfsbüchern der Pfarrkanzlei
vorkommt, ergänzen reſp dem Geſetze akkommodieren

können, werden wir den 22—  ext des des Wehrgeſetzeshier wörtlich anführen, und alles, was im Vergleiche dem früheren
Wehrgeſetze neu iſt, m ru hervorheben. Zum Schluſſe werden
wir dann die edeutung der Textſtellen erklären und nach dem
Protokoll des Abgeordnetenhauſes die Motive angeben, QArum die
Regierung leſe oder jene Erklärung, Aenderung reſp Ergänzung
vornehmen ließ

Der Text lautet
eiſtliche und Kandidaten des geiſtlichen Standes Die

Kandidaten des geiſtlichen Standes jeder geſetzli anerkannten
Kirche und Religionsgeſellſchaft ſind, wenn ſie zul Zeit der Stellungm dieſem Verhältniſſe ich befinden und aſſentiert werden, ber ihr
Anſuchen für die Erſatzreſerve widmen Sie ind zur
Fortſetzung der theologiſchen Studien Iim Frieden und IMM Kriege
von jedem Präſenzdienſt, von der erſten militäriſchen Ausbildung,
von den periodiſchen Waffen (Dienſt)übungen Und von E Kontroll
verſammlungen enthoben

Die gleiche Begünſtigung ird außerdem zuerkannt:
àa) jenen,g, die ſich Vor dem Präſenzdienſtantritt den

theologiſchen Studien widmen oder Novizen eines
geiſtlichen Ordens geworden ind
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Der Text des früheren Geſetzes autete 77 E zur
Zeit ihrer Einreihung (1 Ottober en  CTL die theologiſchen
Studien beginnen oder Novizen eines geiſtlichen Ordens ind.“)

ſowie
b) jenen, die nach vollſtrecktem Präſenzdienſt un die theologiſchen

Studien eintreten oder dieſelben fortſetzen und ſich dem geiſt
lichen Stande widmen wollen

Nach Erhalt der prieſterlichen Weihen bezw nach erfolgter
Anſtellung m der Seelſorge oder IM geiſtlichen Lehramt
werden ſie Aus dem Stande der Erſatzreſerve m die Evidenz der
Erſatzreſerve der Landwehr überſetzt.

lle ausgeweihten Prieſter, bezw In der Seelſorge
oder Im geiſtlichen Lehramt Angeſtellten ind während
ihrer Dienſt m der Evidenz der Erſatzreſerve der Landwehr

führen und können ImM der Mobiliſierung (Ergänzung auf
den Kriegsſtand) und um Kriege innerhalb threr Dienſt
zUum Seelſorgedienſt für die geſamte bewaffnete acht verwendet
wer En

Diejenigen, die vor Erhalt der höheren Weihen bezw vor
Erlangung der Befähigung 3zu Anſtellung Im geiſtlichen
m‚i den geiſtlichen Beruf aufgeben, e Kandidaten des geiſlichen Standes, die in einer vom Miniſter für Landesverteidigungm Einverſtändnis Hit dem Miniſter für Kultus und Unterricht und
dem Kriegsminiſter feſtzuſetzenden Zeit em geiſtliches m‚- nicht EL
langen, oder den jährlichen Nachweis des ortbeſtandes
des Begünſtigungsanſpruches nicht oder ohne genügende
Rechtfertigung nicht rechtzeitig erbringen, werden, inſofern
ſie nich Qus einem ſonſtigen Begünſtigungstitel mn der Erſatzreſerve
3u belaſſen ſind, Aus derſelben ausgeſchieden und zur ſofortigen
leiſtung des geſetzlichen Präſenzdienſtes ver Bleiben ſiem der Erſatzreſerve, ſo ſind ſie ſofort der erſten militäriſchen Aus
bildung unterziehen. Hatten ſie Oktober desjenigen Jahres,
für welches ſie aſſentiert wurden, den Anſpruch auf die Begünſtigungdes einjährigen Präſenzdienſtes, ſo bleiht ihnen dieſer gewahrt

Ganz neu und von großer Bedeutung iſt der AUßpaſſus des
29, der da lautet

„Nach dem Austritt aus dem Präſenzdienſt ind ſie
(d die den geiſtlichen Beruf vVor Erhalt der höherenWeihen aufgeben!“) hinſichtlich der weiteren Erfüllungder Dienſtpflicht nach ihrem ſſentjahr behandeln

Diejenigen, die nach Erhalt der öheren Weihen ezw nacherfolgter Anſtellung uim geiſtlichen mte den geiſtlichen eru
aufgeben, ſind analog zu behandeln.“

—8 mn dem Texte des 29 neu iſt, obder von dem Texte des
en Wehrgeſetze abweicht, werden wir nun in folgenden Zeilenerklären.
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It des zweiten Abſatzes des wurde dahin modifiziert,
daß künftighin für das Zutreffen der dort aufgeſtellten Bedingungen

des Einreihungstages (1 0  EL der Zeitpunkt des Präſenz⸗dienſtantrittes i Betracht Immm Dieſes geſchah eéswegen, eil
nach dem Wehrgeſetze der ſogenannte Einreihungstag (d Ok⸗
tober nach der erfolgten Aſſentierung) und der wirkliche Antritt des
Präſenzdienſtes zwei ganz verſchiedene Termine ſein können.

D  Q CEUuE Wehrgeſetz enthält nämlich um 33 die Beſtimmung,
daß den Rekruten, die m der Erlernung einer un eines Gewerbes
. begriffen ſind, damit ſie kemen Nachteil erleiden, em Aufſchub
des Präſenzdienſtantrittes bis Oktober des Jahres, m dem die
Betreffenden das Lebensjahr vollenden, Tteilt werden kann.

Der dritte des bisherigen 31 Urde n den 29
als Punkt mit der Einſchaltung: „oder Im geiſtlichen Lehram
nach dem oDrte „Seelſorge“ übernommen.

In demſelben Abſatze UImm der Paſſus vor „M die Evidenzder Erſatzreſerve der Landwehr“ des rüheren Textes 5⁵„m die
Evidenz derſelben“.

ndem nämlich der Prieſter nach der Elhe rüher Hi die
Evidenz der Erſatzreſerve und erſt nach einigen 60  ahren un die
reſerve der n  ehr überſetzt Urde, Imm EL nach dem neuen
Wehrgeſetze ſofort uin die Erſatzreſerve der Landwehr, und zwar wie
der Motivenbericht ſagt, „der einheitlichen und dadurch einfacheren
Behandlung wegen  70 Auch IMm Punkte iſt die einheitliche Führung
m der Evidenz der Erſatzreſerve der Landwehr aufgenommen.

Der un des mu mM Hinblick auf die verſchiedenen
Konfeſſionen mit folgenden orten eingeleitet werden „Die
jenigen, die vor Erhalt der höheren eihen bezw vor Erlangung der
Befähigung zur Anſtellung m geiſtlichen Amte den geiſtlichen eru
aufgeben 7.

Im 29 SuD kommt Im V folgendes vor, was das frühere
Wehrgeſetz nicht enthielt, nämlich: oder den jährlichen Nach
wei des Fortbeſtandes des Begünſtigungsanſpruches nicht, oder
ohne genügende Rechtfertigung nicht rechtzeitig erbringen ... 7

Die Einſchaltung dieſer Beſtimmung erfolgte, die Analogie mit
den Begünſtigungsparagraphen 30, 31 und 32 herzuſtellen; ſie iſt
aber auch achlich begründet. Dieſe Motivierung iſt folgenderweiſe

verſtehen: Der 30 des Wehrgeſetze ſpricht von den Be
itzern der ererbten Landwirtſchaften, der 31 von den Familien
erhaltern und der 32 von den Familienerhaltern und Landwirten
bei Abgang des vollen geſetzlichen Anſpruches Wenn bei dieſen drei
Kategorien der Begünſtigten der Nachweis des Fortbeſtandes der
Begünſtigungsverhältniſſe nicht oder nicht rechtzeitig erbracht wird,
ſo in die ſo Beurlaubten zur ſofortigen Ableiſtung des Präſenz
dienſtes verpflichtet; bei den Geiſtlichen die malogie mit dieſen
Begünſtigten herzuſtellen, hat man mn den 829 5, auch bei dem Klerus
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dieſe Beſtimmung aufgenommen. Wir kommen dem letzten Abſatz
des 29, welcher von den Worten: „Nach dem Austritt 7. bis
Ende ganz neu iſt, und nich nuL für die T  heologen, ſondern auch
für die aſſentierten Prieſter von größter Bedeutung iſt

Dieſer nthält die Beſtimmung, daß diejenigen, denen
die Begünſtigung aberkannt wird, nach Abſolvierung des ihnen noch
obliegenden Präſenzdienſtes hinſichtlich der weiteren Erfüllung
der Wehrpflicht nach ihrem Aſſentjahr behandeln ſind eſe
Beſtimmung eine wünſchenswerte Ergänzung des früheren
Wehrgeſetze

Das CEuE Wehrgeſetz normiert die Vorſchriften, wa mit
einem aſſentierten Theologen oder ogar ausgeweihten Prieſter

ſoll, wenn EeL den geiſtlichen Beruf (wie ſich das Eſe
äußert) aufgibt

Die Durchführungsvorſchrift, Teil, 106, Punkt 9, ſagt
nämlich (als Ur  ührung zUum Wehrgeſetze 29—5) wie 0olg

„Sobald die Aberkennung der Begünſtigung m Rechtskraft
Erwachſen ſt, ſind

jene, die nicht Qus einem ſonſtigen Begünſtigungstitel m der
Erſatzreſerve Elaſſen ſind, aus erſelben auszuſcheiden
und zur ſofortigen Ableiſtung des geſetzlichen Präſenzdienſtesm gemeinſamen Heere oder in der Landwehr heranzuziehen;
jene, die Qus einem ſonſtigen Begünſtigungstitel m der E  0reſerve Elaſſen ſind, der erſt militäriſchen Ausbildung beim
gemeinſamen Heere oder m der Landwehr unterziehen.me etwa vorher ereits geleiſtete Präſenzdienſtzeit oder erſtemilitäriſche Ausbildung iſt jedoch mn die abzuleiſtende Präſenzdienſt⸗pflicht oder Er militäriſche Ausübung einzurechnen.
Na dem Austritte Qus dem Präſenzdienſte ſind ſie hinſichtlichder weiteren Erfüllung der Dienſtpflicht nach ihrem Aſſentjahre

behandeln. (8
Wenn nach der rechtskräftigen Aberkennung der Begünſtigungals Kandidat des geiſtlichen Standes die Begünſtigung de ein⸗

jährigen Präſenzdienſtes angeſprochen und gleichzeitig nachgewieſenwird, daß dieſer Anſpruch ſchon AmMn Oktober jene Y  ahres beſtandenhat, für das der Betreffende aſſentiert urde, iſt leſe Begünſtigungdurch die mn Betracht kommenden Ergänzungsbehörden 222 In
N3ſta

E5 W 9  ach den Beſtimmungen der 88 90 10 zuzuerkennen. (8

Für etwaige Berufungen gelten die Beſtimmungen de 8Der Motivenbericht äußert ſich ber den
des 2 Punkt (d ber die Dienſtpflicht der ausgetretenenTheologen, ſowie auch der ab Ordine abgehaltenen rieſter) wie
09

„Der Schlußabſatz Urde aufgenommen, NI eine areLücke de bisherigen auszufüllen, welcher zwar die Behandlung
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derjenigen regelte, die or Erhalt der höheren eihen den geiſtlichen
Beruf aufgeben, die rage aber en ließ, wie EeS ſich mit der Wehr
pflicht derjenigen verhalte, die dies nach Erhalt der öheren eihen

Die Militärbehörden Aben früher olchen Theologen und
Prieſtern gegenüber eine gewiſſe Benevolenz gezeigt und das ehr⸗
geſe m ſolchen Punkten wohlwollend interpretiert, was das CUuUE

Wehrgeſetz nicht mehr zuläßt, indem ES genaue Vorſchriften enthält,
was in ſolchen Fällen ge  ehen habe

Das CEE Wehrgeſetz wurde Juli 1912 publiziert; inter⸗
eſſant iſt Es, daß die Militärbehörden aber ſchon vor dieſem Zeit⸗
punkte das alte Wehrgeſetz ziemlich ſtrenger interpretierten. So
finden wir m dem Paſtoral⸗Blatt für die katholiſche Militär
und Marinegeiſtlichkeit Nr anni IEIE Seite 31., folgenden Er
laß über die Aberkennung der Wehrbegünſtigung einem ab ordine
abgefallenen Prieſter:

„In einem konkreten 0  E hat das Miniſterium für Landes
verteidigung im Einvernehmen mit dem Kriegsminiſterium einem
ab Ordine abgefallenen Prieſter die Begünſtigung nach 31 des
Wehrgeſetzes als ausgeweihter Prieſter aberkannt und ſeine U
ſcheidung Qus der Evidenz der Erſatzreſerve des Heeres verfügt.

Das betreffende Korpskommando Urde hievon 3ul weiteren
Veranlaſſung (d Einberufung zum ktiven Dienſte) vom Kriegs⸗
miniſterium mit Erlaß Abt 2%/W., Nr 2987, vom Mai 1912, und
auch die zuſtändige k. Statthalterei durch das Miniſterium für
Landesverteidigung verſtändigt.“

Paſtoral⸗

Fragen und ⸗„Jfülle.
(Beurteilung und Behandlung der Unvollkommenheiten

und äßlichen Sünden uim Beichtgerichte.) Anna hegt emn großes
Verlangen nach der chriſtlichen Vollkommenheit. Sie beichtet darum
wöchentlich, empfängt, wenn möglich, täglich die Kommunion und

durch die ſakramentale nade immer größere Reinheit des
Herzens erlangen. Doch der Erfolg entſpricht thren Erwartungen
nicht; ſie 12e ſich L voll von Fehlern und verliert darum den
Mut und die V

&

uſt, das fromme ében fortzuſetzen Wie ſoll ſie der
Beichtvater behandeln, Am ihren Mut eben, damit ſie der Uebung
der täglichen Kommunion treu bleibe?

* dem bekannten Kommunion⸗Dekrete vom Dezember 1905
iſt die ausgeſprochen, daß jene Kommunikanten, E
in der rechten Abſicht und im Stande der N täglich die Kom
munion empfangen, allmählich auch die läßlichen Sünden meiden
werden Anna wünſcht ſich von thren Fehlern frei machen;


